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Gestiitzt auf

den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europidischen Union, insbesondere auf
Artikel 314, in Verbindung mit dem Vertrag zur Griindung der Europdischen
Atomgemeinschaft, insbesondere mit Artikel 106a,

den Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 iiber das
Eigenmittelsystem der Europidischen Union', der am 1. Juni 2021 in Kraft getreten ist,

die Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 23. September 2024 tiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der
Union (Neufassung)?, insbesondere auf Artikel 44,

den am 27. November 2024 erlassenen Gesamthaushaltsplan der Europdischen Union
fiir das Haushaltsjahr 20257,

den am 9. Juli 2025 erlassenen Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2025%,
den am 4. Juli 2025 erlassenen Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 2/2025°,

legt die Europdische Kommission dem Europdischen Parlament und dem Rat den Entwurf des
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3 zum Haushaltsplan 2025 vor.

ANDERUNGEN BEI DEN EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH EINZELPLANEN

Die Anderungen am allgemeinen Einnahmenplan und am Einzelplan III sind iiber den EUR-
Lex-Server abrufbar (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-de.htm).

[V VO N}

Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 iiber das Eigenmittelsystem der
Europdischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (ABIL. L 424 vom
15.12.2020).

ABI. L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/0j.

ABI. L, 2025/31, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2025/31/0j.

ABI. L, 2025/1565, 12.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget _suppl amend/2025/1565/0j.
COM(2025) 410 vom 4.7.2025.


https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-de.htm

1
2

4

5.

Inhalt

EINLEITUNG 3
AKTUALISIERUNG DER AUSGABENPUNKTE 5
2.1 ERHOHTER BEDARF AN MITTELN FUR ZAHLUNGEN ......ccciiiiiiiiiitiieeeeeiiiiireeeeeeeieittreeeeeeesssssseesseessessssssessesessssssees 5
2.2 PARTNERSCHAFTLICHE ABKOMMEN UBER NACHHALTIGE FISCHEREI (SEPAS).....cccciiiiiiiiecieeie e 6
2.3 RUCKGANG DER MITTEL FUR VERPFLICHTUNGEN FUR DAS INSTRUMENT FUR FINANZIELLE HILFE FUR
ZOLLKONTROLLAUSRUSTUNG .....uuuttiiiiieeeeiiiittteeeeeeeeieituseseeeeeaassssassaeseaaassssssseeasassssssssssesseasasssssssssssssasssssssssesssenssssssseeseennes 7
2.4 RUCKGANG DER MITTEL FUR VERPFLICHTUNGEN FUR DAS INSTRUMENT FUR TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG.... 7
2.5 RUCKGANG DER MITTEL FUR ZAHLUNGEN FUR DIE UKRAINE-FAZILITAT .....ccccoiiiiniiiiiiiiiiiieicnccceecee 7
2.6 ZUSATZLICHE ANPASSUNGEN BEI DEZENTRALEN AGENTUREN ......coiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiie ittt 8
2.6.1 Kiirzung bei der Behorde zur Bekimpfung der Geldwdsche (AMLA) ..............c.cccooveevieiiienieiieieee e, 8
2.6.2 Riickgabe einer Reserve — Europdische Aufsichtsbehdrde fiir das Versicherungswesen und die betriebliche
Altersversorgung (EIOPA) und Europdische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehorde (ESMA) .............cccoovveuvenen... 8
2.6.3 Aufstockung fiir das Europdische Zentrum fiir die Prdvention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) ...... 9
2.6.4 Ubertragung von der EU-Asylagentur (EUAA) auf das Programm des Asyl-, Migrations- und
Inte@rationSfONAS (AMIF)............cccoooi ittt e e ettt ettt e et et e et eteemeeeneesneeaneenneenneens 9
2.6.5 Riickgabe einer Reserve an das LIFE-Programm — Europdische Chemikalienagentur (ECHA) und Europdische
UMWeItAZERIUF (EUA) .......oiueei ettt ettt ettt et ettt e e et ee e ea e bt e bt e mbeene e et e et e enee et eeeeneeenes 9
2.6.6 Riickgabe einer Reserve an das Programm ,,Verkehr* der Fazilitdit ,, Connecting Europe (CEF) —
Europdische Agentur fiir die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) .........c..cccooveeieiieiiiieiieie e 10
2.6.7 Riickgabe einer Reserve an das Binnenmarktprogramm — Europdische Behdrde fiir Lebensmittelsicherheit
(EFSA) ..ottt h R R E e a et h e h e Rt E Rt n ettt h et eee ettt nae s 10
AKTUALISIERUNG DER EINNAHMEN 11
3.1 GELDBUBEN UND ZWANGSGELDER ........ecutiuiiiiiiiiiiitiieite ettt sttt ettt et e s sbesae s s ese et aenesasenesaseneennennes 11
3.2 TRADITIONELLE EIGENMITTEL = UBERSCHUSS .......vutuiteiiisiaeiaeisiessesssessessse s s sssssssesssssssesssesssssssssssssssssssns 11
33 AUSWIRKUNGEN AUF DEN BNE-EIGENMITTELBEITRAG FUR 2025 ....cooiiiiiiiiiiiee et 11
FINANZIERUNG 12
UBERSICHT NACH MFR-RUBRIKEN 13




BEGRUNDUNG

1 EINLEITUNG

Der Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans (EBH) Nr. 3 fiir das Haushaltsjahr 2025 dient der
Aktualisierung der Ausgaben- und der Einnahmenseite des Haushaltsplans.

Die vorgeschlagenen Anderungen auf der Ausgabenseite des Haushaltsplans betreffen Folgendes:

1. Eine Aufstockung der Mittel fiir Zahlungen fiir den Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung
(EFRE) um 2 Mrd. EUR, fiir den Europdischen Sozialfonds Plus (ESF+) um 0,7 Mrd. EUR und fiir
das Instrument fiir finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (BMVI) um
357 Mio. EUR. Diese Betrige konnten nicht in die Umschichtungen einbezogen werden, die dem
Parlament und dem Rat in der am 3. Oktober 2025 vorgelegten ,,Globalen Mitteliibertragung*
(DEC 15/2025) vorgeschlagen wurden;

2. Eine Aktualisierung des Bedarfs fiir die Partnerschaftlichen Abkommen iiber nachhaltige Fischerei
(SFPA) unter Beriicksichtigung der jiingsten Entwicklungen;

3. Einen Riickgang der Mittel fiir Verpflichtungen und der Mittel fiir Zahlungen fiir das Instrument fiir
finanzielle Hilfe fiir Zollkontrollausriistung (CCEI) aufgrund von Verzogerungen bei der
Umsetzung in den Mitgliedstaaten;

4. Einen Riickgang der Mittel fiir Verpflichtungen fiir das Instrument fiir technische Unterstiitzung
aufgrund gesteigerter Effizienz dank wettbewerbsorientierter Vergabeverfahren;

5. Einen Riickgang der Mittel fiir Zahlungen fiir die Ukraine-Fazilitét, da das Zahlungsprofil fiir 2025
im Zusammenhang mit Anpassungen der Annahmen geéndert wurde, z. B. in Bezug auf das Tempo
der Umsetzung von Reformen und Tatigung von Investitionen, das Datum der Unterzeichnung von
Garantie- und  Mischfinanzierungsvereinbarungen und den  Zahlungszeitraum  der
Fremdkapitalkostenzuschiisse;

6. Eine Anpassung des EU-Beitrags fiir mehrere dezentrale Agenturen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung oder anderen spezifischen Griinden, und zwar wie folgt:

- Ein Riickgang der Mittel fiir Verpflichtungen und der Mittel fiir Zahlungen, die der Behorde zur
Bekampfung der Geldwische (AMLA) zugewiesen werden, da ein erheblicher Teil des von der
AMLA eingestellten Personals erst gegen Ende 2025 seine Stelle antreten wird;

- Eine Riickgabe der Mittel fiir Verpflichtungen und Mittel fiir Zahlungen durch die Europédische
Aufsichtsbehorde fiir das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA)
und die Europdische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehorde (ESMA) aufgrund einer
verzogerten Annahme der Strategie fiir Kleinanleger;

- Eine Aufstockung der Mittel fiir Verpflichtungen und der Mittel fiir Zahlungen fiir das
Européische Zentrum fiir die Priavention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), um die
finanziellen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu decken;

- Ein Riickgang der Mittel flir Verpflichtungen und Mittel fiir Zahlungen, die der EU-Asylagentur
(EUAA) zugewiesen sind, da die Tatigkeiten der EUAA zur Unterstiitzung der Umsetzung des
Migrations- und Asylpakets nun erst 2026 beginnen werden. Die zuriickgeflossenen Mittel fiir
Verpflichtungen und Mittel fiir Zahlungen werden auf die Thematische Fazilitidt im Rahmen des
Asyl- und Migrationsfonds (AMIF) iibertragen, um die eigenen Tétigkeiten des AMIF bei der
Umsetzung des Pakets zu unterstiitzen und einen erhohten Bedarf an Mitteln fiir Zahlungen
infolge hoher als erwartet ausgefallener Zwischenzahlungen an die Mitgliedstaaten zu decken;

- Eine Riickgabe von Mitteln fiir Verpflichtungen und Mitteln fiir Zahlungen an das Programm
fiir Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) durch die Europédischen Chemikalienagentur (ECHA) und
die Europdische Umweltagentur (EEA). Dies ist auf Verzogerungen bei der Annahme der
Vorschlige fiir integrierte Wasserbewirtschaftung und das Null-Schadstoff-Paket,
Umweltaussagen und Forstiiberwachung sowie auf den geringeren Bedarf im Jahr 2025 in den
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frithen Phasen der Umsetzung der Verordnung iiber die Neuzuweisung von Aufgaben im
Bereich Chemikalien zuriickzufiihren;

- Eine Riickgabe von Mitteln fiir Verpflichtungen und Mitteln fiir Zahlungen an das Programm
»Verkehr der Fazilitdt ,,Connecting Europe* (CEF) durch die Europdische Agentur fiir die
Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) infolge von Verzogerungen bei der Annahme des Pakets
zur Seeverkehrssicherheit.

- Eine Riickgabe von Mitteln fiir Verpflichtungen und Mitteln fiir Zahlungen an das
Binnenmarktprogramm (SMP) (Haushaltslinie ,,Lebensmittel*) durch die Europdische Behorde
fiir Lebensmittelsicherheit (EFSA) aufgrund von Verzogerungen bei der Annahme des
Vorschlags liber neue genomische Techniken.

Insgesamt entsprechen die Nettoauswirkungen dieses EBH auf die Ausgaben einem Riickgang der
Mittel fiir Verpflichtungen um 123,7 Mio. EUR und einer Aufstockung der Mittel fiir Zahlungen um
2 517,0 Mio. EUR.

Auf der Einnahmenseite enthilt dieser EBH zusétzliche bis zum 30. September 2025 gezahlte
rechtskréftige Geldbuflen und Zwangsgelder in Hohe von 1 185,1 Mio. EUR sowie 1 300 Mio. EUR
des geschiitzten Uberschusses an traditionellen Eigenmitteln. Die Gesamtauswirkungen auf der
Einnahmenseite bedeuten folglich eine Erhohung der BNE-Beitrdge um 31,9 Mio. EUR.



2 AKTUALISIERUNG DER AUSGABENPUNKTE

2.1 Erhohter Bedarf an Mitteln fiir Zahlungen

Bei der ,,Globalen Mitteliibertragung® handelt es sich um einen jihrlichen kommissionsinternen
Vorgang, bei der alle Generaldirektionen und Dienststellen aufgefordert werden, bis Anfang September
ihre jeweilige Zahlungsausfiihrung des laufenden Haushaltsplans bis zum Ende des betreffenden
Haushaltsjahres zu iiberpriifen. Damit soll sichergestellt werden, dass der tatsdchliche Bedarf genau
ermittelt und bis zum Jahresende ein mdéglichst groBer Teil der Mittel fiir Zahlungen ausgefiihrt wird,
indem zusitzlicher Bedarf auf der einen Seite der voraussichtlichen Nichtausschopfung von Mitteln auf
der anderen Seite gegeniibergestellt wird. Im Ergebnis wird dem Européischen Parlament und dem Rat
gemiB Artikel 31 der Haushaltsordnung jihrlich ein Antrag auf Ubertragung von Mitteln vorgelegt.

Die ,,Globale Mitteliibertragung* hat gezeigt, dass die verbleibenden bewilligten Haushaltsmittel und
die verfiigbaren zweckgebundenen Einnahmen nicht ausreichen werden, um den geschitzten
Zahlungsbedarf des Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE), des Europiischen
Sozialfonds Plus (ESF+) und des Instruments fiir finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und
Visumpolitik (BMVI) bis Ende des Jahres zu decken. Daher schlégt die Kommission vor, die EFRE-,
ESF+- und BMVI-Programme wie folgt aufzustocken:

e Kohisionspolitische Programme des Zeitraums 2021-2027

Die kohisionspolitischen Programme liefen im Zeitraum 2021-2027 langsamer an, da der
Rechtsrahmen spédt angenommen wurde und die Verwaltungsbehorden sich auf die Umsetzung von
Finanzierungsinstrumenten mit kiirzerer Frist konzentrierten, doch nun verléuft die Umsetzung deutlich
schneller. Der Haushaltsplan 2024 wurde vollstindig ausgefiihrt, einschlieBlich der Aufstockung um
2,9 Mrd. EUR im Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5 und aller verfiigbaren zweckgebundenen
Einnahmen mit einem normalen Riickstand (nahezu 5 Mrd. EUR) an Zahlungsantrigen, die am Ende
des Jahres nicht beglichen waren. Diese Antrige wurden Anfang 2025 beglichen, sodass bewilligte
Mittel aus dem Haushalt 2025 dafiir eingesetzt wurden. Dartiber hinaus iibertraf die Inanspruchnahme
der Plattform fiir strategische Technologien fiir Europa (STEP) die urspriinglichen Erwartungen und
belief sich auf 11,7 Mrd. EUR an bis September 2025 fiir STEP-Priorititen zugewiesenen
Kohisionsmitteln. Die von den Mitgliedstaaten im Juli 2025 vorgelegten Vorausschidtzungen und die
Entwicklung der Projektauswahlquote (nahezu 50 % im Juni 2025 gegeniiber 23 % im Vorjahr)
bestitigen, dass die Durchfiihrung vor Ort schneller erfolgt und eine Aufstockung erforderlich ist, um
den gesamten geschitzten Bedarf bis Ende des Jahres zu decken.

¢ Instrument fiir finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (BMVI)

Eine Aufstockung der Mittel fiir Zahlungen fiir das BMVIum 357 Mio. EUR, um die (aufgrund hoherer
Zahlungsvorausschitzungen der Mitgliedstaaten) hoher als erwartet ausfallenden Zwischenzahlungen
zu leisten und den normalen Riickstand aus dem Jahr 2024 zu decken, der Anfang 2025 gezahlt wurde.

Die in diesem EBH Nr. 3/2025 beantragte Aufstockung der Mittel fiir Zahlungen ist nachstehend im
Einzelnen aufgefiihrt.

in EUR
Haushaltsli . Mittel fiir | Mittel fiir
. Bezeichnung .
nie Verpflichtungen | Zahlungen
FEinzelplan III - Kommission
050201 EFRE — Operative Ausgaben 0 2 000 000 000
07 0201 ESF+-Komponente mit geteilter Mittelverwaltung — operative Ausgaben 0 700 000 000




357 000 000
Insgesamt 0 3 057 000 000

110201 Instrument fiir finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik]

2.2 Partnerschaftliche Abkommen iiber nachhaltige Fischerei (SEPAs)

Die Kommission handelt bilaterale partnerschaftliche Abkommen iiber nachhaltige Fischerei zwischen
der Européischen Union und Partnerdrittlandern aus, schliet sie ab und setzt sie um. Zum Zeitpunkt
der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 liefen noch Verhandlungen zu mehreren Abkommen und
Protokollen zu deren Umsetzung (im Folgenden ,,Durchfithrungsprotokolle®). Deshalb und in Einklang
mit Artikel 49 der Haushaltsordnung und Nummer 20 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
16. Dezember 2020° bleibt ein Betrag von 39,9 Mio. EUR an Mitteln fiir Verpflichtungen und von
22,4 Mio. EUR an Mitteln fiir Zahlungen als Reserven verfiigbar.

Stand der einschldgigen Durchfiihrungsprotokolle und Verhandlungen:

e Das derzeitige Durchfiihrungsprotokoll mit Cote d’Ivoire wurde am 6. Juni 2025 unterzeichnet
und wurde ab diesem Datum vorldufig angewandt; es umfasst den Zeitraum vom 6. Juni 2025
bis zum 5. Juni 2029 angewandt.

e Die Verhandlungen mit S3o Tomé sind abgeschlossen und ein neues Durchfiithrungsprotokoll
wird voraussichtlich im Oktober 2025 unterzeichnet und vorlaufig angewandt.

e Die Verhandlungen mit den Cookinseln sind abgeschlossen und ein neues
Durchfiihrungsprotokoll wird voraussichtlich im Dezember 2025 unterzeichnet und ab diesem
Zeitpunkt vorldufig angewandt.

e Beziiglich eines neuen Durchfiihrungsprotokolls mit Gabun wurde am 8. September eine
Empfehlung fiir einen Beschluss des Rates iiber die Ermichtigung zur Aufnahme von
Verhandlungen (COM(2025) 465) angenommen. Die Unterzeichnung und vorldufige
Anwendung dieses Protokolls wird 2025 voraussichtlich nicht erfolgen.

e Beziiglich eines neuen Durchfiihrungsprotokolls mit den Seychellen wurde eine Empfehlung fiir
einen Beschluss des Rates iiber die Erméchtigung zur Aufnahme von Verhandlungen
(COM(2025) 269) angenommen und die Verhandlungen sind im Gange. Die Unterzeichnung
des neuen Protokolls diirfte nicht vor dem ersten Quartal 2026 erfolgen.

Verbleibende in die Reserve eingestellten Mittel:

e Fiir Marokko ergab sich aus dem Urteil des Gerichtshofs vom 4. Oktober 2024 in den
verbundenen Rechtssachen Kommission/ Front Polisario, C-778/21 P und Rat/Front Polisario,
C-798/21 P die Erfordernis eines neuen Abkommens und eines neuen Durchfiihrungsprotokolls,
keines davon diirfte im Jahr 2025 unterzeichnet und vorldufig angewandt werden.

e In Bezug auf Angola, Guinea, Liberia und Senegal wurden noch keine Beschliisse des Rates
iiber die Aufnahme von Verhandlungen iiber neue Durchfiihrungsprotokolle angenommen.

Die Kommission schldgt daher vor, die 2025 nicht benétigten Reservebetrage zu streichen, ndmlich
39,9 Mio. EUR an Mitteln fiir Verpflichtungen und 22,4 Mio. EUR an Mitteln fiir Zahlungen. Dies
spiegelt auch die Tatsache wider, dass im Entwurf des Haushaltsplans 2026 bereits Mittel in der
Reservelinie fiir partnerschaftliche Abkommen {iber nachhaltige Fischerei fiir voraussichtlich 2026 zu
unterzeichnende Protokolle vorgesehen sind. Die Gesamtauswirkungen auf die Ausgaben stellen sich
somit wie folgt dar:

in EUR

6 ABI. L 4331 vom 22.12.2020, S. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree interinstit/2020/1222/0j.
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Haushaltsli . Mittel fiir | Mittel fiir
. Bezeichnung .

nie Verpflichtungen | Zahlungen

Einzelplan III - Kommission

3002 02 I Getrennte Mittel (Reserve fiir Haushaltsartikel 08 05 01) - 39947 143 -22392 143

Insgesamt -39 947 143 -22 392 143

2.3 Riickgang der Mittel fiir Verpflichtungen fiir das Instrument fiir finanzielle Hilfe fiir
Zollkontrollausriistung

Die Mittel fiir Verpflichtungen fiir das Instrument fiir finanzielle Hilfe fiir Zollkontrollausriistung
(CCEI) wurden im Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 2 aufgrund von Verzogerungen bei der
Umsetzung in den Mitgliedstaaten um 68,4 Mio. EUR gekiirzt und die Mittel anderen Prioritdten
zugewiesen, etwa der Zollreform und dem CO;-Grenzausgleichssystem (CBAM). Dariiber hinaus
wurde eine dritte fiir 2025 geplante CCEI-Aufforderung zum elektronischen Handel im Sinne der
groBtmoglichen Effizienz bei der Verwendung von EU-Mitteln und der Vereinbarkeit mit der Arbeit der
kiinftigen EU-Zollbehérde auf 2026 verschoben. Diese Anderungen der Priorititen fiihrten zu einem
geringeren Bedarf fiir das CCEI im Jahr 2025, der sich nun auf 78,03 Mio. EUR an Mitteln fiir
Verpflichtungen und 47,86 Mio. EUR an Mitteln fiir Zahlungen belduft. Die Gesamtauswirkungen auf
die Ausgaben stellen sich somit wie folgt dar:

in EUR
Haushaltsli Bereiennuny Mittel fiir Mittel fiir
nie Verpflichtungen Zahlungen
Einzelplan III - Kommission
1103 01 I Instrument fiir finanzielle Hilfe fiir Zollkontrollausriistung -78 032 393 -47 859 845
Insgesamt -78 032 393 -47 859 845

24 Riickgang der Mittel fiir Verpflichtungen fiir das Instrument fiir technische

Unterstiitzung

Mit dem Instrument fiir technische Unterstiitzung (TSI) stellt die Kommission den Mitgliedstaaten das
jeweils relevante Fachwissen zur Verfiigung, um die erforderlichen institutionellen und administrativen
Kapazititen fiir die Ausarbeitung und Umsetzung wachstumstérdernder Reformen zu steigern. Fiir 2025
wird eine Kiirzung der Mittel fiir Verpflichtungen fiir das TSI um 5 Mio. EUR vorgeschlagen, wobei
eine entsprechende Kiirzung der Mittel fiir Zahlungen in der ,,Globalen Mitteliibertragung* vorgesehen
ist. Die vorgeschlagene Kiirzung ergibt sich aus Effizienzsteigerungen durch wettbewerbsorientierte
Vergabeverfahren. Die Gesamtauswirkungen auf die Ausgaben stellen sich somit wie folgt dar:

in EUR
Haushaltsli o s Mittel fiir Mittel fiir
nie Verpflichtungen Zahlungen
Einzelplan III - Kommission
06 02 02 | Instrument fiir technische Unterstiitzung -5 000 000 0
Insgesamt -5 000 000 0

2.5 Riickgang der Mittel fiir Zahlungen fiir die Ukraine-Fazilitat

Das urspriingliche Zahlungsprofil fiir 2025 im Rahmen der Fazilitit fiir die Ukraine beruhte auf einer
Reihe von Annahmen, insbesondere in Bezug auf das Tempo der Umsetzung der Reformen und
Investitionen im Rahmen des Ukraine-Plans, das Datum der Unterzeichnung von Garantie- und
Mischfinanzierungsvereinbarungen und den Zeitpunkt der Zahlung der Fremdkapitalkostenzuschiisse.
Basierend auf den jiingsten Vorausschitzungen wird bis Ende 2025 mit einem Uberschuss an Mitteln
fiir Zahlungen in Hohe von ca. 1,2 Mrd. EUR gerechnet.



Auch wenn ca. 0,7 Mrd. EUR dieses Uberschusses auf 2026 iibertragen werden miissen (z. B. fiir
zuriickgehaltene Mittel fiir Reformen und Investitionen, die auch bis zu 12 Monate nach einer ersten
negativen Bewertung noch ausgezahlt werden konnen), kann der verbleibende Betrag (469 Mio. EUR)
basierend auf iiberarbeiteten Auszahlungsannahmen auf 2027 verschoben werden. Dies gilt
insbesondere  fiir einen Teil der Zahlungsstrome im  Zusammenhang mit den
Mischfinanzierungsvereinbarungen (auf der Grundlage des tatsdchlichen Tempos der Unterzeichnung
und der Zahlungsprofile) und fiir einen Teil der Zahlungsstrome fiir Fremdkapitalkostenzuschiisse (bei
denen die einzelnen vierteljdahrlichen Fremdkapitalkosten erst zu Beginn des ndchsten Quartals erstattet
werden). Die Gesamtauswirkungen auf die Ausgaben stellen sich somit wie folgt dar:

in EUR

Mittel fiir | Mittel fiir
Verpflichtungen | Zahlungen

Haushaltslinie | Bezeichnung

Einzelplan III - Kommission

16 06 02 02 Sonstige MaBinahmen im Zuge des Investitionsrahmens fiir die Ukraine 0 -400 000 000

16 06 03 02 Fremdkapitalkostenzuschuss 0 -69 000 000

Insgesamt 0 -469 000 000
2.6 Zusitzliche Anpassungen bei dezentralen Agenturen

2.6.1 Kiirzung bei der Behorde zur Bekimpfung der Geldwdische (AMLA)

Die Behorde zur Bekdmpfung der Geldwische (AMLA) hatte fiir einen Teil ihrer Stellen die auf das
Gesamtjahr entfallenen Kosten und fiir die iibrigen Stellen die auf ein Halbjahr entfallenden Kosten in
den Haushaltsplan 2025 aufgenommen. Die meisten Einstellungen erfolgten jedoch erst in den letzten
Monaten des Jahres 2025, daher werden die zugewiesenen Mittel fiir Personalkosten nicht vollstindig
ausgeschopft. Es wird deshalb vorgeschlagen, das Budget der AMLA fiir 2025 um 600 000 EUR an
Mitteln fiir Verpflichtungen und Mitteln fiir Zahlungen zu kiirzen. Die Gesamtauswirkungen auf die
Ausgaben stellen sich somit wie folgt dar:

in EUR
H.aushaltsli BEPeE T Mittel‘ fiir | Mittel fiir
nie Verpflichtungen | Zahlungen
Einzelplan III - Kommission
031005 Behorde zur Bekampfung von Geldwasche (AMLA) -600 000 -600 000
Insgesamt -600 000 -600 000

2.6.2 Riickgabe einer Reserve — Europdische Aufsichtsbehérde fiir das Versicherungswesen und die
betriebliche  Altersversorgung (EIOPA) und  Europdische  Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehorde (ESMA)

Im Haushaltsplan 2025 wurden 0,9 Mio. EUR an Mitteln fiir Verpflichtungen und an Mitteln fiir
Zahlungen zugunsten der EIOPA und der ESMA fiir die Umsetzung der Strategie fiir Kleinanleger in
eine Reserve eingestellt. Bei den Verhandlungen iiber die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften werden
nur langsam Fortschritte erzielt, die Behdrden werden diese Betrdge also voraussichtlich nicht
verwenden konnen. Daher wird der Betrag der Reserve zugunsten von EIOPA und ESMA in H6he von
379 000 EUR bzw. 484 000 EUR wie folgt zuriickgegeben:

in EUR

Mittel fiir | Mittel fiir
Verpflichtungen | Zahlungen

Haushaltslinie | Bezeichnung

Einzelplan III - Kommission

300202 Getrennte Mittel (Reserve fiir Haushaltsartikel 03 10 03) -379 000 -379 000

3002 02 Getrennte Mittel (Reserve fiir Haushaltsartikel 03 10 04) -484 000 -484 000

8



| Insgesamt -863 000 -863 000

2.6.3 Aufstockung fiir das FEuropdische Zentrum fiir die Priivention und die Kontrolle von
Krankheiten (ECDC)

Es wird eine geringfiigige Aufstockung der Mittel fiir Verpflichtungen und der Mittel fiir Zahlungen in
Hohe von 700 000 EUR fiir die ECDC-Haushaltslinie fiir den Zuschuss beantragt. Damit werden die
finanziellen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und deren Einfliisse auf Dienstbeziige und
Verwaltungskosten gedeckt. Die Gesamtauswirkungen auf die Ausgaben stellen sich somit wie folgt
dar:

in EUR
Haushaltslinie | Bezeichnung Mittel. fur | Mittel fur
Verpflichtungen | Zahlungen
Einzelplan III - Kommission
06 1001 ‘ Européisches Zentrum fiir die Pravention und die Kontrolle von Krankheiten 700 000 700 000
Insgesamt 700 000 700 000

2.6.4 Ubertragung von der EU-Asylagentur (EUAA) auf das Programm des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds (AMIF)

Im Zuge der Halbzeitrevision des MFR wurden zusitzliche 2 Mrd. EUR fiir die Umsetzung des
Migrations- und Asylpakets bereitgestellt, mit denen zudem die Mitgliedstaaten an den Au3engrenzen
bei dem Umgang mit akuten Herausforderungen und Erfordernissen im Zusammenhang mit Migration
und Grenzverwaltung unterstiitzt werden sollen. In diesem Rahmen wurden der EU-Asylagentur
(EUAA) im Jahr 2025 zusétzliche 53 Mio. EUR und 75 Vertragsbedienstete zugewiesen, womit ihren
neuen Zustdndigkeiten im Rahmen des Pakets Rechnung getragen wird. Da die meisten spezifischen
Tatigkeiten der EUAA nun 2026 beginnen diirften, wird vorgeschlagen, diese Mittelzuweisung um
48 Mio. EUR an Mitteln fiir Verpflichtungen und um 45 Mio. EUR an Mitteln fiir Zahlungen zu kiirzen.

Die Mittel fiir Verpflichtungen werden auf das AMIF-Programm {ibertragen, um die eigenen Tétigkeiten
des AMIF zur Umsetzung des Migrations- und Asylpakets zu unterstiitzen. Die Mittel fiir Zahlungen
werden {iiber die Thematische Fazilitdit im Rahmen des AMIF fiir die unerwartet hohen
Zwischenzahlungen an die Mitgliedstaaten verwendet, die darauf zuriickgehen, dass die Liicke bei den
Mitteln fiir Zahlungen aus dem Jahr 2024 auf 2025 iibertragen wurde.

in EUR

Haushaltsli . Mittel fiir | Mittel fiir
. Bezeichnung .

nie Verpflichtungen | Zahlungen
Einzelplan I1I - Kommission
101001 Asylagentur der Europdischen Union (EUAA) -48 000 000 -45 000 000
10 02 01 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 48 000 000 45 000 000
Insgesamt 0 0

2.6.5 Riickgabe einer Reserve an das LIFE-Programm — Europdiische Chemikalienagentur (ECHA)
und Europiische Umweltagentur (EUA)

Im Haushaltsplan 2025 wurden Mittel fiir Verpflichtungen und Mittel fiir Zahlungen in Hohe von
6,4 Mio. EUR aus dem LIFE-Programm in eine Reserve zugunsten der FEuropdischen
Chemikalienagentur (ECHA) und der Europdischen Umweltagentur (EUA) eingestellt bis die
Legislativverhandlungen zu den Vorschldgen fiir die integrierte Wasserbewirtschaftung und das Null-
Schadstoff-Paket, Umweltaussagen, Forstiiberwachung und die Neuzuweisung von Aufgaben im
Bereich Chemikalien abgeschlossen sind. Aufgrund von Verzogerungen in Gesetzgebungsverfahren zu
diesen Vorschldgen und bei der Umsetzung der Verordnung iiber die Neuzuweisung von Aufgaben, was

9



zu einem geringeren Bedarf im Jahr 2025 fiihrt, schldgt die Kommission vor, die jeweiligen Mittel wie
folgt an das LIFE-Programm zuriickzugeben:

in EUR

Haushaltslinie | Bezeichnung Mittel. fir | Mittel fir
Verpflichtungen | Zahlungen

Einzelplan III - Kommission
300202 Getrennte Mittel (Reserve fiir Haushaltsartikel 09 10 01) -3 483 742 -3483 742
3002 02 Getrennte Mittel (Reserve fiir Haushaltsartikel 09 10 02) -2 899 553 -2 899 553
090201 Natur und Biodiversitit 290 858 290 858
09 02 02 Kreislaufwirtschaft und Lebensqualitit 5801579 5801579
09 02 03 Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 290 858 290 858
Insgesamt 0 0

2.6.6 Riickgabe einer Reserve an das Programm , Verkehr® der Fazilitit ,,Connecting Europe

(CEF) — Europiische Agentur fiir die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)

Der Haushaltsplan 2025 umfasst fiir EMSA 1 791 Mio. EUR an Mitteln fiir Verpflichtungen und Mitteln
fiir Zahlungen, die in Erwartung des Ergebnisses der Legislativverhandlungen {iber die iiberarbeitete
Griindungsverordnung der Agentur in die Reserve eingestellt wurden. Dieser Betrag wurde durch eine
ausgleichende Kiirzung bei der Fazilitit ,,Connecting Europe® — Verkehr aufgewogen. Da von einer
Annahme gegen Ende des vierten Quartals 2025 auszugehen ist, wird die Agentur die Mittel nicht
rechtzeitig in Anspruch nehmen und ausfithren konnen. Daher schldgt die Kommission vor, die
entsprechenden Mittel wie folgt an das Programm der Fazilitét ,,Connecting Europe* zuriickzugeben:

in EUR
Haushaltslinie | Bezeichnung Mittel. fiir | Mittel fir
Verpflichtungen | Zahlungen
Einzelplan III - Kommission
3002 02 Getrennte Mittel (Reserve fiir Haushaltsartikel 02 10 02) -1 791 000 -1 791 000
0203 01 Fazilitat ,,Connecting Europe* (CEF) — Verkehr 1791 000 1791 000
Insgesamt 0 0

2.6.7 Riickgabe einer Reserve an das Binnenmarktprogramm — FEuropiische Behorde fiir
Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Im Haushaltsplan 2025 wurden Mittel fiir Verpflichtungen und Mittel fiir Zahlungen in Hohe von
0,4 Mio. EUR bzw. 0,08 Mio. EUR aus dem SMP-Lebensmittelprogramm in eine Reserve zugunsten
der Europdischen Behorde fiir Lebensmittelsicherheit (EFSA) eingestellt, bis die
Legislativverhandlungen iiber den Vorschlag zu mit bestimmten neuen genomischen Techniken
gewonnenen Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermitteln abgeschlossen sind.
Da es im Gesetzgebungsverfahren zu diesem Vorschlag zu Verzogerungen gekommen ist, schldgt die
Kommission vor, die jeweiligen Mittel an das SMP-Lebensmittelprogramm zuriickzugeben, wie dies in
dem diesem Vorschlag beigefiigten Finanzbogen vorgesehen ist.

in EUR
. . . Mittel fiir | Mittel fiir
Haushaltslinie | Bezeichnung .
Verpflichtungen | Zahlungen
Einzelplan III - Kommission
300202 Getrennte Mittel (Reserve fiir Haushaltsartikel 06 10 02) -405 000 -81 000
Beitrag zu hohen Standards in den Bereichen Gesundheit und Wohlergehen|
03 02 06 der Menschen, Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 405 000 81 000
Pflanzenschutz
Insgesamt 0 0
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3 AKTUALISIERUNG DER EINNAHMEN

Mit dem EBH Nr. 3/2025 wird vorgeschlagen, in den Haushaltsplan 2025 einen Betrag von
1 576,7 Mio. EUR an bis Oktober 2025 rechtskriftig gezahlten GeldbuBlen und Zwangsgeldern (eine
Aufstockung um 1 185,1 Mio. EUR gegeniiber dem EBH Nr. 2/2025) und einen Betrag von
1 300 Mio. EUR an zusitzlichen traditionellen Eigenmitteln aufzunehmen, der auf hohere Einnahmen
als im Haushaltsplan geschétzt zuriickgeht.

3.1 Geldbufien und Zwangsgelder

Unter Beriicksichtigung der bis Oktober 2025 eingenommenen rechtskréiftigen Geldbuflen und
Zwangsgelder wird vorgeschlagen, folgende Betrdge in den Haushaltsplan 2025 einzustellen:

a) 654,3 Mio. EUR Geldbuien wegen Wettbewerbsverstdfen.

b) 528 Mio. EUR Zwangsgelder und Pauschalbetrige, die den Mitgliedstaaten wegen
Nichtbefolgens eines Urteils des Gerichtshofes der Européischen Union nach Feststellung eines
Verstofles gegen Verpflichtungen aus den Vertragen auferlegt worden sind.

¢) 2,7 Mio. EUR Verzugszinsen im Zusammenhang mit GeldbuBBen und Zwangsgeldern.

Es wird daher vorgeschlagen, den im EBH Nr. 2/2025 ausgewiesenen Betrag von 392 Mio. EUR um
1 185,1 Mio. EUR auf somit insgesamt 1 576,7 Mio. EUR zu erhdhen. Der nachstehenden Tabelle sind
die Einzelheiten je Haushaltslinie zu entnehmen.

E“:l'l’li‘l'l’:‘e Bezeichnung EBH Nr. 2/2025 | EBH Nr. 3/2025 | Neuer Betrag

Geldbulen im  Zusammenhang mit der

420 Durchfiihrung der Wettbewerbsvorschriften 409213 301 6543340001 1063 547301

491 Einem Mltgl.l.edstaat auferlegte Zwangsgelder und 35915 569 528 021 069 563 936 638
Pauschalbetrige

424 [Verzugszinsen auf GeldbuB3en und Zwangsgelder p. m. 2 764 975 2764 975
Zinsen, sonstige Aufwendungen und o

425 [Negativertrage auf reduzierte oder aufgehobene -53 553 502 -53 553 502
Geldbuflen
Sonstige nicht zweckgebundene GeldbuBen und

429 p. m. — p. m.
Zwangsgelder

Insgesamt 391575368 1185120044 1576695412

3.2 Traditionelle Eigenmittel - Uberschuss

Der EBH Nr. 2/2025 enthielt die iiberarbeiteten Vorausschidtzungen fiir 2025 fiir die Einnahmenseite
des Haushaltsplans, entsprechend der Vereinbarung auf der 194. BAEM-Sitzung vom 26. Mai 2025. Im
Zeitraum Januar-August {libertraf der zur Verfligung gestellt Betrag an Zollen jedoch die Erwartungen,
weshalb es angezeigt ist, die Schitzungen fiir die traditionellen Eigenmittel (TEM) auf insgesamt
1 300 Mio. EUR zu erhohen.

33 Auswirkungen auf den BNE-Eigenmittelbeitrag fiir 2025

Die aktualisierten BNE-Eigenmittelbeitrage im Vergleich zum EBH Nr. 2/2025 sind folgender Tabelle
zu entnehmen:

Mitgliedstaat EBH Nr. 2/2025 EBH Nr. 3/2025 Neuer Betrag
Q) 2 =M +2)
Belgien 3525 708 596 1106 566 3526 815 162
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Bulgarien 582 591 160 182 850 582 774 010
Tschechien 1746 074 657 548 017 1746 622 674
Dénemark 2358418 487 740 205 2359 158 692
Deutschland 24 988 593 541 7842837 | 24996 436378
Estland 222 970 651 69 980 223 040 631
Irland 2 186 539 540 686 260 2 187225 800
Griechenland 1332 104 952 418 090 1332523 042
Spanien 9103 233993 2857110 9106 091 103
Frankreich 16 642 263 742 5223284 | 16647487026
Kroatien 500 673 183 157 140 500 830 323
Italien 12 274 837 916 3852538 | 12278 690454
Zypern 174 671 083 54 821 174 725 904
Lettland 225258 559 70 699 225329258
Litauen 443 710 330 139 261 443 849 591
Luxemburg 318 627 577 100 004 318 727 581
Ungarn 1127 226 794 353 787 1127 580 581
Malta 113 664 560 35674 113 700 234
Niederlande 6 466 765 873 2029 637 6 468 795 510
Osterreich 2701 839 134 847 990 2702 687 124
Polen 4 853 620 964 1523 341 4 855 144 305
Portugal 1610427230 505 443 1610932673
Ruménien 2044 376 034 641 641 2045017 675
Slowenien 380 591 091 119 451 380 710 542
Slowakei 731 538 461 229 598 731 768 059
Finnland 1569 141 397 492 485 1569 633 882
Schweden 3301 696 643 1036259 3302 732902
Insgesamt 101 527 166 148 31864968 | 101559031116
4 FINANZIERUNG

Insgesamt entsprechen die Nettoauswirkungen dieses EBH Nr. 3/2025 im Haushaltsplan 2025 einem
Riickgang der Mittel fiir Verpflichtungen um 123,7 Mio. EUR und einer Aufstockung der Mittel fiir
Zahlungen um 2 517,0 Mio. EUR. Die Aufstockung der Mittel fiir Zahlungen wird fast vollstindig
durch zusitzliche Einnahmen in Hoéhe von 2 485,1 Mio. EUR ausgeglichen. Der Restbetrag von
31,9 Mio. EUR muss somit durch hohere BNE-Beitrige gedeckt werden.

Vor dem Hintergrund spezifischer Anderungen bei den Mitteln fiir Verpflichtungen in Rubrik 2b wird
vorgeschlagen, die Inanspruchnahme des Flexibilitatsinstruments in dieser Rubrik um 4,7 Mio. EUR zu
kiirzen und auch die Inanspruchnahme des Flexibilitatsinstruments in Bezug auf Mittel fiir Zahlungen
entsprechend zu kiirzen.

Die Mittel fiir Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2025 im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des
Flexibilitatsinstruments in den Jahren 2022 bis 2025 bereitgestellt werden, diirften sich auf
1 395,1 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen belaufen. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss {iber den
voraussichtlichen Zahlungsplan fiir die damit verbundenen noch ausstehenden Betrige fiir diese Jahre:

Flexibilitdtsinstrument — Zahlungsprofil (in Mio. EUR)

Jahr den AuBlerhalb

Inanspruchnahme 2025 2026 2027 des MFR Insgesamt
2022 36,7 36,7
2023 120,6 83,2 203,8
2024 107,6 83,7 46,3 237,5
2025 1130,1 15,8 9,4 5,7 1161,1
Insgesamt 1395.1 182,7 55,7 5,7 1639,1

Differenzen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
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5. UBERSICHT NACH MFR-RUBRIKEN

Haushaltsplan 2025 (einschl. EBH e TTES Haushaltsplan 2025 (einschl. EBH
Nr. 1-2/2025) Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1-3/2025)
Nr. 3/2025
MfV MfZ MfV M{Z MfV M{Z
y  Binmenmarkt, Innovation |, 54065 007 [ 20 460 646 037 -1 058 000 21382000 | 21539004907 | 20459 264 037
und Digitales
Obergrenze | 21 596 000 000 21 596 000 000
Spielraum 55937093 1058 000 56 995 093
2 fl‘l‘;w:;f:h““’ Resilienz | 27983510 680 | 44 446 179 437 4705000 | 2700619000 | 77978805680 | 47 146 798 437
Obergrenze | 75 697 000 000 75 697 000 000
Davon im Rahmen des |44 955 554 4705 000 4705000 | 1140223584
Flexibilitdtsinstruments
Davon im Rahmen des EURI 1141 582 096 1141 582 096
Spielraum
2a, Wirtschafilicher, sozialer und | fones 500 035 | 33260377 346 2700000000 | 66365744035 | 35960377 346
territorialer Zusammenbhalt
Obergrenze | 66 361 000 000 66 361 000 000
Davon im Rahmen des
Flexibilitdtsinstruments 4744035 4744035
Spielraum
2b.  Resilienz und Werte 11617766 645 | 11 185 802 091 4705 000 619000 | 11613061 645 11 186 421 091
Obergrenze 9 336 000 000 9 336 000 000
Davon im Rahmen des 1140 184 549 -4 705 000 -4 705 000 1135479 549
Flexibilitdtsinstruments
Davon im Rahmen des EURI 1141 582 096 1141 582 096
Spielraum
3 Eﬁ;’:“fl‘e Ressourcen und | 56739 667504 | 55605 510 102 -39.947 143 22392143 | 56699720451 | 55583 117959
Obergrenze | 57 336 000 000 57336 000 000
Spielraum 596 332 406 39947 143 636 279 549
Davon: marktbezogene
Ausgaben und | 39975892542 | 40030717 961 39975892542 | 40030 717 961
Direktzahlungen
EGFL-Teilobergrenze 41 646 000 000 41 646 000 000
Bei der Berechnung des
Teilspielraums nicht
beriicksichtigte 72,000 72,000
Rundungsdifferenz
Mitteliibertragungen
zwischen dem EGFL und dem -1 117072 000 -1 117 072 000
ELER (netto)
Fiir EGFL-Ausgaben
verfiighare Nettobetrdge
(durch Ubertragungen
vischom o e | 40529000 000 40 529 000 000
ELER korrigierte
Teilobergrenze)
EGFL-Teilspielraum 553107 458 553107 458
4  Migration LU 4722 798 024 3203 947 754 -78 032 393 309 140 155 4 644 765 631 3513 087 909
Grenzmanagement
Obergrenze 4871000 000 4871000 000
Spielraum 148 201 976 78 032 393 226 234 369
5 Sicherheit und Verteidigung 2 632 589 260 2 143 154 694 2 632 589 260 2 143 154 694
Obergrenze 2617 000 000 2617 000 000
Davon im Rahmen des 15 589 260 15589 260
Flexibilitdtsinstruments
Spielraum




6 Nachbarschaft und die Welt 16 308 245 797 14 426 257 975 16 308 245 797 14 426 257 975
Obergrenze 16 303 000 000 16 303 000 000
Davon im Rahmen des
Flexibilititsinstruments 3245797 3245797
Spielraum
7  Europdische offendiche | 1, g45030 641 | 12845030 641 12845030 641 | 12 845 030 641
Verwaltung
Obergrenze 12 124 000 000 12 124 000 000
Davon im Rahmen des
Instruments fiir einen
einzigen Spielraum, 721 030 641 721 030 641
Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe a
Spielraum
Davon:
Verwaltungsausgaben der 9 720 485 985 9 720 485 985 9 720 485 985 9 720 485 985
Organe
Teilobergrenze 9 219 000 000 9219 000 000
Davon im Rahmen des
Instruments fiir einen
einzigen Spielraum, 501 485 985 501 485 985
Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe a
Teilspielraum
Mittel fiir Rubriken | 192 771904 903 | 153 130 726 640 -123 742 536 2985985012 | 192648162367 | 156 116 711 652
Obergrenze 190 544 000 000 | 175378 000 000 190 544 000 000 175378 000 000
Davon im Rahmen des 1165 763 641 1399 812 457 -4 705 000 -4 705 000 1161 058 641 1395107457
Flexibilititsinstruments
Davon im Rahmen des
Instruments fiir einen
einzigen Spielraum, 721 030 641 721 030 641
Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe a
Davon im R“"'”Z’;;; 1141 582 096 1141 582 096 1141 582 096 1141 582 096
Spielraum 800 471 475 24 788 667 913 119 037 536 -2990 690 012 919 509 011 21797977 901
Thematische besondere | ¢ ccq g6 079 | 5593 505 842 469000000 | 6669866079 | 5124595842
Instrumente
Mittel insgesamt 199 441 770 982 158 724 322 482 -123 742 536 2 516 985 012 199 318 028 446 161 241 307 494

14




	1 Einleitung
	2 Aktualisierung der Ausgabenpunkte
	2.1 Erhöhter Bedarf an Mitteln für Zahlungen
	2.2 Partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei (SEPAs)
	2.3 Rückgang der Mittel für Verpflichtungen für das Instrument für finanzielle Hilfe für Zollkontrollausrüstung
	2.4 Rückgang der Mittel für Verpflichtungen für das Instrument für technische Unterstützung
	2.5 Rückgang der Mittel für Zahlungen für die Ukraine-Fazilität
	2.6 Zusätzliche Anpassungen bei dezentralen Agenturen
	2.6.1 Kürzung bei der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA)
	2.6.2 Rückgabe einer Reserve – Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) und Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
	2.6.3 Aufstockung für das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)
	2.6.4 Übertragung von der EU-Asylagentur (EUAA) auf das Programm des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)
	2.6.5 Rückgabe einer Reserve an das LIFE-Programm – Europäische Chemikalienagentur (ECHA) und Europäische Umweltagentur (EUA)
	2.6.6 Rückgabe einer Reserve an das Programm „Verkehr“ der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) – Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)
	2.6.7 Rückgabe einer Reserve an das Binnenmarktprogramm – Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)


	3 Aktualisierung der Einnahmen
	3.1 Geldbußen und Zwangsgelder
	3.2 Traditionelle Eigenmittel - Überschuss
	3.3 Auswirkungen auf den BNE-Eigenmittelbeitrag für 2025

	4 Finanzierung
	5. Übersicht nach MFR-Rubriken

		2025-10-14T08:48:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



